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Ott gewinnt erneut vor Gericht
Die Behörden machten einen entscheidenden Fehler, nun müssen sie Peter Ott einen Bagger zurückgeben. Es ist Otts zweiter Sieg gegen die Behörden innert kurzer Zeit.

Seit sich Anwalt um Otts Anliegen kümmert, haben es die Behörden nicht mehr mit einem Ein​zelkämpfer zu tun.

upi/cr. Das wird die Behörden ärgern: Schon zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten verlieren sie gegen Berg​bauer Peter Ott vor der obersten lnstanz in Lausanne. Noch im November 2003 entschieden die Lausanner Richter, dass Peter Ott zu Unrecht wegen Verstosses gegen das Wasserbaugesetz zu einer Busse von 600 Franken verurteilt wor​den war. Und nun soll Ott auch noch den im Sommer 2003 polizeilich be​schlagnahmten Bagger zurückerhalten.

Die Luzerner Justiz, zuletzt die Krimi​nal- und Anklagekommission des Luzer​ner Obergerichts, machte einen entschei​denden Formfehler, wie aus dem Urteil des Bundesgerichts hervorgeht: Sie stütz​te die Beschlagnahme einzig auf den Vorwurf der Widerhandlungen gegen das Wasserbaugesetz und damit nur auf den strafrechtlichen Vorwurf, von dem Peter Ott im letzten Herbst vom Bundesgericht freigesprochen worden war. Damit fehlt aber der für eine Beschlagnahme erfor​derliche Bezug zu einer Straftat. Der Kanton Luzern muss Peter Ott für das Verfahren vor Bundes​gericht eine Entschädi​gung von 1500 Franken ausrichten.

Sieg auch für Anwalt
Wenn auch die Rückgabe des Baggers letztlich eine logische Konsequenz ans dem Urteil von November 2003 ist, darf sich Ott erneut bei seinem Zürcher Anwalt Jean-Rodolphe Spahr bedanken. Seit sich der ältere Herr um Otts Anlie​gen kümmert - unentgeltlich notabene - haben es die Luzerner Behörden nicht mehr mit einem Einzelkàmpfer à la Don Quijote zu tun.
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Verzichten muss Ott indes auf zwei im Mai 2003 beschlagnahmte Raupen​bagger. Das Bundesgericht schützte die Beschlagnahme dieser beiden Bag​ger. Grund: Die Luzerner Richter hatten in ihrer Beschlagnahmeverfügung nebst dem Verstoss gegen das Wasser​baugesetz auch angeführt, dass Peter Ott vom kantonalen Baudepartement bereits im Jahre 1992 verboten worden war, Bauarbeiten im Giessbachtobel vor​zunehmen.

Ott in Festlaune
Nichtsdestotrotz scheint Peter Ott nach dem neuerlichen Sieg vor dem Bundes​gericht in Festlaune zu sein. Gestern jedenfalls war der Bergbauer nicht er​reichbar. Gemäss seiner Frau weilte er in Malters an der Fasnacht. Gut möglich, dass er dabei von Anwalt Jean-​Rodolphe Spahr begleitet wurde. Anrufe bei Spahr blieben bis am Abend unbeant​wortet.
Peter Ott bekommt einen von drei beschlagnahmten Baggern zurück.

Ausserdem erhält er vom Kanton eine Entschädigung von 1500 Franken.

KOMMENTAR

Die Hand bieten

Seit Jahren sitzt die Luzer​ner Staatsanwaltschaft Peter Ott im Nacken. Die Luzerner Gerichte - aus​genommen das Amtsgericht Lu​zern Land - ziehen mit. Bauer Ott wurde wegen seiner Verbau​ungen mehrmals verurteilt, er sass sogar im Gefängnis.

Es ist Aufgabe der Strafverfol​gungsbehörden, Gesetzesüber​tretungen zu ahnden. Doch das Bundesgericht liess das Luzerner Obergericht im Herbst ins Leere laufen, als es festhielt, dass Peter Ott das Wasserbaugesetz gar nicht verletzt habe. Und jetzt korrigiert das höchste Gericht die Luzerner Justiz erneut.

Die Zeichen aus Lausanne sind deutlich: Das peinliche, teure Ge​plänkel muss ein Ende nehmen. Die Luzerner Behördern müssen ihre Verbissenheit ablegen, mit der sie gegen Ott gekämpft ha​ben. Aber auch von Peter Ott ist Offenheit zu erwarten, nachdem er ebenfalls vom Bundesgericht wegen seines Angriffs auf das Wasserbauprojekt des Kantons zurechtgewiesen worden war.

Der erste Schritt für eine Lösung ist Aufgabe der zurückgepfiffenen Behörden. Wagen sie ihn?
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